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Karte 21: Hauptgeschäftsbereich in der Innenstadt von Offenburg 

Ausnahmsweise 
Zulässigkeit  von 
Vergnügungsstätten 

(nur UG und OG)

Hauptgeschäftsbereich (1a)

Bereich mit höchsten 
Bodenrichtwerten (1280)

Ausnahmsweise 
Zulässigkeit  von 
Vergnügungsstätten 

(nur UG und OG)

Ausnahmsweise 
Zulässigkeit  von 
Vergnügungsstätten 

(nur UG und OG)

Hauptgeschäftsbereich (1a)Hauptgeschäftsbereich (1a)

Bereich mit höchsten 
Bodenrichtwerten (1280)

 
Quelle: eigene Darstellung auf Basis eigener Erhebungen im Oktober 2010 und der Informationen der 

Stadtverwaltung, Kartengrundlage Stadt Offenburg 

 

Durch die Abstandsregelung werden jedoch nicht nur Häufungen von Vergnügungs-

stätten zukünftig verhindert, sondern zudem das Nachverdichtungspotenzial für die 

Kerngebiete in der Innenstadt deutlich minimiert, wie die folgende Karte verdeut-

licht.  

 

Werden die Mindestabstände auf alle bestehenden Vergnügungsstätten übertragen 

ergibt sich somit ein Ansiedlungsszenario von maximal zwei weiteren Standorten in 

der Innenstadt von Offenburg.  

 

 


